
 

 

 

Weisung 202210007 vom 27.10.2022 – Änderung der 
Fachlichen Weisungen zu § 12a Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II)  

Laufende Nummer:  202210007  

Geschäftszeichen:  GR 1 – II-1106.5  

Gültig ab:  27.10.2022   
Gültig bis:  unbegrenzt   

SGB II:  Weisung  
SGB III:  nicht betroffen  
Familienkasse:  nicht betroffen   

  

 
Zusammenfassung   

1. Ausgangssituation  
Aufgrund von Änderungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung war die Anpassung 
der Fachlichen Weisungen zu § 12a SGB II erforderlich.  

2. Auftrag und Ziel  
Um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, eine bundesweit gleichwertig hohe 
Qualität und Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung der gemeinsamen Einrichtungen 
sicherzustellen, wird mit der Veröffentlichung der Fachlichen Weisungen die 
Verfahrensweise in Bezug auf die genannten Neuregelungen verbindlich geregelt. 

Die Bundesagentur für Arbeit erlässt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales angepasste Fachliche Weisungen zu § 12a SGB II. 

Wesentliche Änderungen: 

• Ergänzung des Anspruchs auf Kindergeld von unbegleiteten Flüchtlingen unter 25 
Jahren. 



 

 

 

• Anpassung der Prüfung des vorrangigen Anspruchs auf Kinderzuschlag (KiZ). 

• Ergänzung des nach der Elterngeldreform zum 01.09.2021 bestehenden Anspruchs 
auf zusätzlichen Elterngeldmonate bei Frühgeburten. 

• Im Rahmen der Prüfung der Unbilligkeit der Inanspruchnahme einer geminderten 
Altersrente wurde das Merkmal eines Anspruchs auf eine abschlagfreie Altersrente 
„in nächster Zukunft“ modifiziert. 

• Ergänzung der sogenannten „dadurch“ Fälle bei der Prüfung der Unbilligkeit der 
Inanspruchnahme einer geminderten Altersrente. 

• Ergänzender Hinweis zu den eingeschränkten Rechtsfolgen bei ausländischen 
Altersrenten. 

• Ergänzung des vorrangigen Anspruchs auf Kinderkrankengeld. 

Die Bundesagentur für Arbeit erlässt die angepassten Fachlichen Weisung zu § 12a SGB II. 

  

3. Einzelaufträge  
Entfällt   

4. Info  
Die geänderten Fachlichen Weisungen wurden im Internet veröffentlicht. 

Die aufgrund der Anpassungen der Fachlichen Weisungen obsolet gewordenen Einträge in 
der Wissensdatenbank wurden entfernt.  

5. Haushalt  
Entfällt  

6. Beteiligung  
Entfällt   

gez.  
Unterschrift 
  

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
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